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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.05.1991

Norm

MRK Art6 Abs1 II3

StPO §489 Abs3

Rechtssatz

EGMR 23.5.1991, 6/1990/197/257 (Oberschlick)

Die Nichteinhaltung einer innerstaatlichen Rechtsvorschrift über den Ausschluß von Richtern, die dazu dient, Zweifel

an der Unparteilichkeit dieser Richter auszuschalten, indiziert eine Verletzung des Rechts auf ein unparteiisches

Gericht gemäß Art 6 Abs 1 MRK. Der Verzicht auf Konventionsrechte muß - sofern er überhaupt zulässig ist - eindeutig

feststehen.
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